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Die Senatorin für Soziales, Kinder, 

Jugend und Frauen  

 

Die Senatorin für Bildung, 

Wissenschaft und Gesundheit 

Bremen, 13.08.2012 

Bearbeitet von:  

Ralf Werkmeister, Tel. 361-16712 

Rolf Bennecke, Tel. 361-15118  

 Lfd. Nr. S-26-18 

 

 
Vorlage 

für die Sitzungen  

der städtischen Deputation für Soziales, Kinder und Jugend 

am 6. September 2012 

und 

der städtischen Deputation für Gesundheit 

am 25. September 2012 

 
 

 

"Aktivierende Hilfen gem. § 11(3) SGB XII – Sozialintegrative Tätigkeiten für 

besondere Zielgruppen"  

- Bericht über den Verlauf des Modellprojektes - 

 

A  Problem  

Die Leistungen gem. § 11(3) SGB XII sollen die MaßnahmeteilnehmerInnen in ei-

nem abgestuften System aktivieren, ihnen eine Tagesstruktur geben und sie im 

optimalen Fall dazu befähigen, einer Erwerbstätigkeit im Sinne des SGB II nachzu-

gehen und so die entsprechenden Leistungsansprüche zu erwerben. Maßnahme-

teilnehmerInnen sind im Wesentlichen Menschen mit besonderen sozialen Schwie-

rigkeiten sowie psychisch kranke und suchtkranke Menschen. 

Die Rahmenvorgabe zur Umsetzung von Maßnahmen gem. § 11(3) SGB XII wur-

den von der städtischen Deputation für Soziales, Jugend, Senioren und Ausländer-

integration am 06.05.2010 (Vorlage 215/10) zur Kenntnis genommen. Bestandteil 

der Rahmenvorgabe war eine zweijährige Modellphase. 
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B Lösung 

Über den Verlauf des Modellprojektes werden hiermit folgende Berichte vorgelegt: 

A.  „Aktivierende und tagesstrukturierende Betätigungsmöglichkeiten gem. § 

11(3) SGB XII für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten gem. 

Kap. 8 SGB XII sowie für LeistungsempfängerInnen gem. Kap. 3 und 4 SGB 

XII“ (Zeitraum 01.07.2010 – 31.03.2012) 

B.  „Aktivierende Hilfen gem. § 11(3) SGB XII (für psychisch kranke und sucht-

kranke Menschen) – 2 Jahre Zuverdienstbeschäftigung in Bremen“ (Zeit-

raum 01.07.2009 – 30.06.2011) 

Vor dem Hintergrund der positiven Ergebnisse wird empfohlen, die Projektlaufzeit 

für beide Bereiche bis zum 31.12.2013 zu verlängern und das Verfahren weiter zu 

optimieren. 

 

C Alternativen 

Keine. Die Beendigung der Maßnahme wird nicht empfohlen. 

 

D Finanzielle / personalwirtschaftliche Auswirkungen, Gender-Prüfung  

Für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 wurden in der Produktgruppe 41.06.02 (So-

ziales) je € 254.300  und in der Produktgruppe 41.07.02 (Gesundheit) je € 203.400 

bereitgestellt. Die beschlossenen Anschläge für die Jahre 2012/2013 betragen in 

der Produktgruppe 41.06.02 je € 250.000 und in der Produktgruppe 41.07.02 € 

207.000 und € 210.000. 

Der Einsatz der Mittel ermöglicht in Einzelfällen direkte Einspareffekte im Sozialhil-

fehaushalt, z. B. durch den Wechsel der Kostenträgerschaft vom SGB XII ins SGB 

II. Es werden  Langzeiteffekte erwartet, da eine Verhinderung von Verschlimme-

rung der Lebenssituation im Regelfall auch mit der Verhinderung von Folgekosten 

verbunden ist. Insbesondere bei dem Personenkreis nach dem 6. Kap. SGB XII 

werden nachweisbar Klinikaufenthalte bzw. Betreuungsmaßnahmen reduziert oder 

vermieden.   
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Die Angebote von Tätigkeiten stehen mit Blick auf eine Gleichstellung der Ge-

schlechter grundsätzlich für Männer und Frauen offen; die geschlechtsspezifischen 

Bedarfe der Nutzer und Nutzerinnen von Betätigungsmöglichkeiten im Sinne von § 

11(3) SGB XII werden von den Angebotsträgern professionell aufgegriffen. 

 

E Beteiligung / Abstimmung 

Die Angebotsträger wurden in die Entwicklung von Abläufen und Verfahrensweisen 

einbezogen. Es erfolgen ein regelmäßiger Fachaustausch und eine enge Zusam-

menarbeit. Anregungen der Praxis wurden in den Berichten verarbeitet.  

Der Magistrat Bremerhaven wird nach Beschlussfassung informiert.  

 

F Beschluss 

• Die städtische Deputation für Soziales, Kinder und Jugend nimmt die Berich-

te zum Verlauf des Modellprojektes "Aktivierende Hilfen gem. § 11(3) SGB 

XII – Sozialintegrative Tätigkeiten für besondere Zielgruppen" zur Kenntnis 

und befürwortet eine Verlängerung der Projekt-Laufzeit bis zum 31.12.2013.  

• Die städtische Deputation für Gesundheit nimmt die Berichte zum Verlauf 

des Modellprojektes "Aktivierende Hilfen gem. § 11(3) SGB XII – Sozialinte-

grative Tätigkeiten für besondere Zielgruppen" zur Kenntnis und befürwortet 

eine Verlängerung der Projekt-Laufzeit bis zum 31.12.2013. 

 

 

Anlagen 

• Antrags- und Einsatzverfahren 

• Sozialstatistische Datenerhebung durch Werkstatt Bremen 

• Flyer: Sozialintegrative Hilfen 

• Übersicht der Beschäftigungsangebote 

• Dokumentation eines Fallbeispiels 

• 2. Bericht: Aktivierende Hilfen […] 

• Bericht zum Verlauf des Modellprojektes 





























 

Anlage 1 

Antrags- und Einsatzverfahren 

Werkstatt Bremen (WB) als Umsetzungspartner 

 
Werkstatt Bremen kann als langjähriger Beschäftigungsträger und führender Anbieter 
von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit Behinderung auf um-
fassende Erfahrung im Bereich niedrigschwelliger Tätigkeitsangebote verweisen. 
Weiterhin besteht umfassendes Know-how im wertschätzenden Umgang mit der 
Klientel, welches in den überwiegenden Fällen multiple und manifestierte Problemla-
gen aufweist.  
Seit dem 01.10.2009 führt Werkstatt Bremen in Kooperation mit dem Amt für Soziale 
Dienste und im Auftrag der Sozialbehörde für die sozialintegrativen Beschäftigungs-
angebote gem. § 11(3) SGB XII das Profiling und die passgenaue Vermittlung der 
Maßnahmeteilnehmer/innen in die vorhandenen Tätigkeiten durch. Die Beratung 
über bestehende Beschäftigungsangebote, Unterstützung beim Antragsverfahren 
und die Projektverwaltung gehören dabei ebenso zur Aufgabe von Werkstatt Bre-
men, wie auch die sozialpädagogische Begleitung der Teilnehmer/innen während 
ihrer Tätigkeit: Die Integrationsförderung von Werkstatt Bremen sucht die Teilneh-
mer/innen an ihren Einsatzorten auf und bespricht aktuelle Anliegen und mögliche 
Probleme bei der Arbeit. In regelmäßigen Abständen finden Treffen aller Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen statt.  
Werkstatt Bremen hat während der Modellphase die angebotenen Einsatzstellen zur 
Nutzung für Tätigkeiten gem. § 11(3) SGB XII in einer Datenbank erfasst; die Daten-
bank wird fortlaufend gepflegt; stichprobenartig erfolgen Kontrollen der Einsatzorte 
zur Überprüfung der konkreten Ausgestaltung.        
Die Angebotsübersicht ist im Internet öffentlich einsehbar (www.werkstatt-bremen.de   
�Integration�„Zur Angebotsübersicht“) sowie als Anlage x beigefügt. 
 
 
Verfahrensbeschreibung 
 

Amt für Soziale Dienste: 
Leistungsbezieher/innen, die Interesse an dieser freiwilligen Tätigkeit haben, wenden 
sich an ihre zuständigen Sachbearbeiter/innen des Fachdienstes Soziales oder wer-
den direkt von ihnen angesprochen. Der Antrag auf Zuweisung einer Tätigkeit wird 
vom Fachdienst Soziales an die Werkstatt Bremen – Integrationsförderung weiterge-
leitet.  
 
Werkstatt Bremen: 
Nach der Antragstellung für eine sozialintegrative Tätigkeit beim Amt für Soziale 
Dienste führt Werkstatt Bremen ein sogenanntes Profiling für die Leistungsempfän-
ger/innen nach dem 3., 4. und 8. Kapitel SGB XII durch. Hierbei werden in einem 
persönlichen Gespräch die berufsbiografischen Daten der an einer niedrigschwelli-
gen Beschäftigung interessierten Person erhoben, sowie Ressourcen und Interes-
senschwerpunkte gemeinsam herausgearbeitet.   



 

Unter Berücksichtigung des beruflichen Werdegangs, persönlicher Interessen, aber 
auch der Einschränkungen, können die Teilnehmer/innen möglichst passgenau an 
die jeweiligen Einsatzstellen vermittelt werden.  
Als berufsbiografische Daten werden im Rahmen des Profilings u.a. aufgenommen: 
Schulbesuch/ -abschluss, Berufsausbildung – Abschluss/ Abbruch, berufliche Tätig-
keiten/ Bereiche und Dauer, Arbeitslosigkeit/ Dauer. Zur besseren Einschätzung der 
individuellen Leistungsfähigkeit werden außerdem gesundheitliche Einschränkungen, 
Suchtproblematik und evtl. der Grad d. Behinderung erfragt. Des Weiteren können 
die Teilnehmer/innen freiwillig eine Einschätzung über eigene Kompetenzen, wie z.B. 
Zuverlässigkeit, Ausdauer u.a.m. abgeben.        
Anschließend erfolgt mit Hilfe der erhobenen Daten die Eingruppierung des/der 
Klienten/in in eine von drei Fallgruppen.Die interessierte Person kann sich in einer 
Übersicht der Einsatzorte darüber informieren, welche Einsatzmöglichkeiten beste-
hen und welche dieser Tätigkeitsangebote aktuell frei oder belegt sind. Im Anschluss 
an das Profiling wird ein persönliches Vorstellungsgespräch beim ausgewählten Ein-
satzort vereinbart.   
 
Amt für Soziale Dienste: 
Nach Antragsrücklauf wird die Empfehlung der Werkstatt – Bremen geprüft und in 
der Regel wird eine Zuweisung für einen Zeitraum von 6 bzw. 12 Monate in die Tä-
tigkeit per Verwaltungsakt vorgenommen. Ein Ausschluss von dieser Maßnahme ist 
vorgesehen, wenn z. B. gleichzeitig eine strafrechtlich begründete Arbeitsverpflich-
tung für Geldstrafenschuldner zur Vermeidung von Ersatzfreiheitsstrafe vorliegt oder 
wenn Personen, die in stationären oder teilstationären Einrichtungen leben und an-
derweitige Leistungen zur Tagesstrukturierung und zur Betätigung in der Einrichtung 
im Rahmen der Entgeltfinanzierung erhalten. Ein Ausschluss gilt auch für zweckiden-
tische Projekte, die im Rahmen von LOS (lokales Kapital für soziale Zwecke) oder im 
Rahmen der Selbsthilfeförderung finanziert werden. Nach Ablauf des Zuweisungs-
zeitraumes wird der Erfolg der Maßnahme von den Leistungsanbietern in Form eines 
Assessements dokumentiert. Das Ergebnis fließt in die Hilfeplankonferenz und somit 
in Art und Umfang der Maßnahmenverlängerung ein. 
 
Werkstatt Bremen: 
Um die Verlängerung zu befürworten und die positiven Effekte der regelmäßigen Be-
schäftigung fachlich bewerten zu können, wird der bisherige Einsatz mit Hilfe eines 
Assessments ausgewertet. Das Assessment wird in der Regel von der direkten An-
leitungskraft am Beschäftigungsort erstellt und mit der Integrationsförderung von 
Werkstatt Bremen bei den regelmäßigen Ortsterminen (Teilnehmertreffen) bespro-
chen. Es wird evaluiert, ob und wie das Tätigkeitsangebot von der jeweiligen Person 
angenommen wird und welche positiven Auswirkungen aus dem bisherigen Beschäf-
tigungszeitraum festzuhalten sind.   
Beispielsweise wird bewertet, wie zuverlässig und belastbar die Person im Einsatz 
ist, ob hohe Fehlzeiten bestehen oder wie Verpflichtungen und Absprachen eingehal-
ten werden. Dazu kommen weitere Einschätzungen über soziale Kompetenzen wie 
z.B. Arbeiten in der Gruppe, Kritikfähigkeit oder die Beherrschung von Kulturtechni-
ken. 
Die Vorlage eines ausführlichen Assessments wird regelmäßig eingefordert und do-
kumentiert. Die Auswertung ist Voraussetzung für eine mögliche Verlängerung der 
Zuweisung.  
 
 



 

Amt für Soziale Dienste und Werkstatt Bremen: 
Von der WB und dem Amt für Soziale Dienste werden in gemeinsamer Verantwor-
tung regelmäßig tagende Hilfeplankonferenzen (HPK) durchgeführt. Die HPK dient 
der Hilfeplanung im Einzelfall und/oder dem Monitoring von Einzelfallentscheidun-
gen. Außerdem werden Beschwerden bearbeitet.  Darüber hinaus erfolgt in der HPK 
die fachliche Bewertung von Evaluationsergebnissen und deren Überführung in die 
Gestaltung des Programms und der Verfahrensabläufe.  
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Sitz: Bremen Bremer Landesbank Geschäftsführer  
UStID-Nr. 114 397 453 BLZ 290 500 00 Wilfried Hautop  
 Kto 1070 350 000 www.werkstatt-bremen.de   
 

Kundenzentrum KWADRAT 
Integrationsförderung SGB XII 
Janes Rösner  

Werkstatt Bremen - Hoffmannstr. 11 - 28201 Bremen  Wilhelm-Kaisen-Brücke 4 

  28199 Bremen 

   

 Telefon 361-14621 

Sozialstatistische Datenerhebung  Fax 361-59236 

durch Werkstatt Bremen  E-Mail janes.roesner@ 

  werkstatt.bremen.de 

   

  Datum 

  03.04.2012 

 

 

Statistische Datenerhebung durch Werkstatt Bremen für sozialintegrative 

Beschäftigungsangebote gem. § 11 (3) SGB XII für den Personenkreis mit besonderen 

sozialen Schwierigkeiten n. Kap. 8 SGB XII sowie als präventive Maßnahme für Personen 

im lfd. Leistungsbezug n. Kap. 3 SGB XII oder Kap. 4 SGB XII.   
 
Zeitraum: 01.01.2010 – 31.03.2012 

 
 

Daten Ermittelte Werte Anmerkungen 

Geschlecht 

 

Weiblich:       9  Personen 

Männlich:    53  Personen 
 
  

Seit dem 01.01.2010 sind 
insgesamt 62 Personen 
zugewiesen worden.   

Gesamtzuweisungen 

62 TeilnehmerInnen 

Aktuell aktiv:          39 Personen 

Abbrüche bisher:   18  Personen 

Wechsler SGB II:    5  Personen + 1 P. in 

                                Vorbereitung  

 

 
Es liegen weitere Anträge 
vor, Akquise läuft.  
Beginn mgl. bald.  

Verweildauer in der 

Maßnahme 

Aktive TN: Je nach Erstzuweisung 

unterschiedlich:  

Seit Beginn 01.01.2010 (8 TN) oder im 

Maßnahmeverlauf (31 TN) begonnen – bis 

heute fortlaufend aktiv.  

Abbrecher:  4 TN mehr als 6 Monate aktiv 

                    6 TN mehr als 3 Monate aktiv  

                    3 TN mehr als 1 Monat aktiv 

                    3 TN war 1 Monat aktiv 

                    2 TN von Beginn an nicht        

angetreten (1 verstorben, 1 nicht erschienen)   
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„Schwebende Fälle“ Es wurde von weiteren 15 Personen ein 

Antrag auf Zuweisung gestellt u. Beratung/ 

Information eingeholt.  

 

Es läuft außerdem z.Zt. ein Antrag einer 

Person mit auswärtigem Kostenträger (SHT 

Oldenburg).  

 

Es wurde von ca. 40 - 50  Personen* 

unverbindlich Information eingeholt, aber 

bisher kein Antrag auf Zuweisung gestellt. 

Dazu kommen (telefonische)  Beratungen und 

Anfragen von BetreuerInnen etc. in den 

Sprechzeiten (montags und donnerstags). 

 

Von diesen Personen-
gruppen wurde nach der 
Beratung bisher nichts 
mehr gehört. 
 
U.a. sind diese Personen 
interessiert an Plätzen, 
die aktuell besetzt sind. 
 
 
* seit 01.09.2010. (Anzahl 
unverbindl. Beratung bis 
30.08.2010 durch  
Fr. Hagen nicht bekannt).  

Alter, gestaffelt in 

den Altersgruppen: 

 

20-29 Jahre: 0 Personen  

30-39 Jahre: 7 Personen 

40-49 Jahre: 10 Personen 

50-59 Jahre: 21 Personen 

60-64 Jahre: 13 Personen 

Ab 65 Jahre: 11 Personen 

 

 
Das Durchschnittsalter 
liegt bei 56,5 Jahren. 

Fallgruppen 

 

Fallgruppe 1 „Helfende Hände“:             41 P. 

Fallgruppe 2 „Miteinander Lernen“:        20 P. 

Fallgruppe 3 „Orientierung u. Wechsel“:  1 P. 

FG 1: bis 3,0 Std./tägl. 
FG 2: bis 5,0 Std./tägl. 
(innerhalb Gruppe)  
FG 3: bis 6,0 Std./tgl. 
(SGB II anvisiert). 

Fallgruppenwechsel 

 

Es gab bisher einen Fallgruppenwechsel von 

FG 1  in  FG 2 und einen FG-Wechsel von   

FG 2  in  FG 3.  

   

Erfahrung u. 
Rückmeldung der TN 
zeigt, dass ein FG-
Wechsel oft nicht 
gewünscht ist. (Stetigkeit 
am Einsatzort). 

Wechsel ins SGB II 

 

Systemwechsel in Leistungsbezug des SGB II 

von bisher 5 Personen 

+ 1 SGB II – Wechsel 
z.Zt. in Vorbereitung.   

Beschäftigungs-

plätze bei Trägern 

 

Gesamt: 70 Plätze 

Innere Mission:              46 Plätze 

Verein Hoppenbank:     18 Plätze 

Mauern öffnen e.V.:        1 Platz 

Freundeskreis Haus 

Der Familie:                    5 Plätze  

Bei Trägeren sind laufend 
Plätze in Planung/ 
Aufbau.  
  
Angebot der Bremischen 
Straffälligenbetreuung 
existiert nicht mehr.  
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Abbrüche 

 

Gesamt:              18 Personen 

In Fallgruppe 1:   12 Personen 

In Fallgruppe 2:     6 Personen 

In Fallgruppe 3:     0 Personen  

 
2 Abbrüche vor Start/ 
nicht angetreten.  
 
 

Familienstand 

 

Ledig:             35 Personen 

Verheiratet:      1 Person 

Geschieden:   24 Personen 

Verwitwet:        2 Personen 

 

 

Gesetzliche 

Betreuung 

18 Personen werden gesetzlich betreut,  

davon 16 männlich, 2 weiblich. 

Bereiche überwiegend 
Gesundheit + Vermögen.  
 
 

Wohnbetreuung 

ambulant  

§§ 67/ 68   Kap. 8 

zeitweise 

5 Personen  

Wohnbetreuung  

stationär  

§ 27 b     Kap. 3 

dauerhaft i. E.  

31 Personen  
Überwiegend in 
Einrichtungen der Inneren 
Mission. 

Wohnbetreuung  

stationär  

§§ 67/ 68    Kap. 8 

zeitweise  

17 Personen (davon 1 P. = stationär bei 
SFC, Leistungen n. § 58, 
Kap. 6 + EU-R.). 
Evtl. Korrektur, da vorl. 
Daten z.T. unvollständig 
sind.  

Ohne ambulante 

oder stationäre 

Wohnbetreuung 

 

9 Personen   

Psychische 

Beeinträchtigung 

17 Personen 

 

Häufige Krankheitsbilder: 
Schizophrenie, 
Depressionen; oft 
einhergehend mit 
chronischem 
Alkoholkonsum. 

Geistige 

Beeinträchtigung 

 

2 (+ keine Angaben) 

 

1 Person ist lernbehindert, 
ehemals in WfbM.  

Körperliche 

Beeinträchtigung 

 

30 Personen   

Keine Angabe über 

Beeinträchtigung 

13 Personen  Die konkrete Angabe ist 
grundsätzlich freiwillig. 
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Zusammenhang von 

Abbrüchen und 

vorliegender 

Beeinträchtigung 

Psych. Beeinträchtigung.:  17 TN,  

davon Abbruch:                    8 TN 

 

Körperl. Beeinträchtigung.: 30 TN,  

davon Abbruch:                    8 TN  

Es lässt sich kein 
spezifischer 
Zusammenhang mit der 
jeweiligen 
Beeinträchtigung ziehen. 
Primäre Gründe sind 
gesundheitl. Probleme 
(Alkohol) und/ oder 
Motivation.  

Alkoholabhängigkeit 

 

46 Personen (z.T. abstinent) Davon 12 Abbrüche. 

Sonst. 

Drogenabhängigkeit 

5 Personen (inzwischen drogenfrei) Davon 3 Abbrüche. 
Befinden sich z.T. im 
Methadonprogramm. 
 

Anerkannte 

Schwerbehinderung 

14 Personen Grad der Behinderung:  
50 - 100% 
 

Schulabschluss 

 

Ohne Schulabschluss:            6 Personen 

Sonderschulabschluss:           4 Personen 

Hauptschulabschluss:           38 Personen 

Realschulabschluss:             10 Personen 

Abitur + Fachhochschulreife:  4 Personen 

 

 

Abgeschlossene 

Berufsausbildung 

34 Personen haben eine Berufsausbildung 

28 Personen sind ohne berufliche Ausbildung. 

Vornehmlich im 
handwerklichen Bereich 
(Metall + Bau) vereinzelt 
im Kaufmännischen 
Bereich.  
 

 

Postleitzahlen der 

Wohnorte der 

TeilnehmerInnen,  

  

Regionalverteilung 

 

PLZ  28195:   24 TN 

PLZ  28201:   11 TN  

PLZ  28717:   11 TN 

PLZ  28199:     1 TN 

PLZ  28203:     2 TN 

PLZ  28207:     2 TN 

PLZ  28209:     1 TN  

PLZ  28219:     2 TN 

PLZ  28237:     1 TN  

PLZ  28239:     1 TN  

PLZ  28277:     1 TN 

PLZ  28302:     1 TN 

PLZ  28309:     2 TN  

PLZ  28719:     1 TN  

PLZ  28779:     1 TN  

                       62 TN , davon 39 aktiv 

 
Die offensichtliche 
Ballung der Postleitzahlen 
der erstgenannten drei 
Stadtteile ist auf die 
jeweiligen Wohnheime 
zurückzuführen, in denen 
einige der Maßnahmeteil-
nehmerInnen leben.  
 
28195 Mitte: Jakobushaus 
28201 Neustadt: Isen- 
           bergheim 
28717 Lesum: Adelenstift 
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Postleitzahlen der 

Einsatzorte 

Regionalverteilung 

PLZ  28195:   6 Einsatzorte mit     10 Plätzen    

PLZ  28201:   8 Einsatzorte mit       8 Plätzen 

PLZ  28209:   4 Einsatzorte mit       5 Plätzen 

PLZ  28717    7 Einsatzorte mit     12 Plätzen 

PLZ  28203    4 Einsatzorte mit       8 Plätzen 

PLZ  28239    3 Einsatzorte mit     11 Plätzen 

PLZ  28329    2 Einsatzorte mit       2 Plätzen  

PLZ  28215    1 Einsatzort mit         1 Platz 

PLZ  28309    4 Einsatzorte mit       8 Plätzen 

PLZ  28205    1 Einsatzort mit         5 Plätzen 

Gesamt:      40 Angebote/     mit 70 Plätzen      

                     Einsatzorte  

 

 
Die Belegung in diesen 
Einsatzorten wechselt 
laufend.  
 
Gemeint sind 40 
verschiedene Arbeits-
angebote an den unter-
schiedlichen Einsatzorten.  

Beschäftigungsfelder

/ Einsatzarten 

 

Büchereihelfer:                                1 Platz 

Hausmeisterhelfer:                        22 Plätze 

Wäsche- u. Bügelhilfe, Kleiderk.:    8 Plätze         

Hol- u. Bring, Begleitung, Bote:       7 Plätze 

Küchenhelfer + Wasserausgabe:    5 Plätze 

Küsterhelfer:                                    1 Platz  

Bauhelfer/ Rückbau:                        6 Plätze 

Grün-/ Flächenpflege, Platzwart:     7 Plätze 

Gebäudereinigung:                          3 Plätze 

Wohnumfeldverbesserung:              4 Plätze 

Bildhauerwerkstatt:                          1 Platz 

Nachbarschaftshilfe:                        5 Plätze 

Gesamt:                                        70 Plätze 

 

 
Die meisten Einsatzorte 
sind im handwerklichen 
Bereich (Hausmeister, 
Bau) und Grün- u. 
Flächenpflege 
angesiedelt. 
 
Hilfsdienste im 
Innenbereich (Wäsche, 
Küche, Reinigung etc.) 
ebenfalls beliebt.  
 
 

 

Fallgruppen/  

Platzangebote 

 

Fallgruppe 1:                                 38 Plätze 

Fallgruppe 2:                                 26 Plätze 

Fallgruppe 3:                                   6 Plätze  

Gesamt:                                        70 Plätze 

 

 

 

 

 

 

 

Gez. 
i.A.   J. Rösner 
2012-04-03 
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Sitz: Bremen Bremer Landesbank Geschäftsführer  
UStID-Nr. 114 397 453 BLZ 290 500 00 Wilfried Hautop  
 Kto 1070 350 000 www.werkstatt-bremen.de   
 

Übersicht  der Beschäftigungsangebote nach § 11 (3)  Kap. 3, 4 + 8 SGB XII  
 
Träger/Einsatzort Fallgruppe/Plätze Tätigkeit 
1 
Innere Mission/ 
Jakobushaus 
Friedr.-Rauers-Str.30,  
28195 Bremen 

 
 
1/1 

 
Büchereihelfer/In, selbstständige Organisation; 
Sortieren, Verleih und Annahme von Büchern, 
Zeitschriften u. Videos etc.  
 

2 
Innere Mission/ 
Jakobushaus 

 
1/3 
 

 
Hausmeisterhelfer/In im Außenbereich; 
ergänzende Pflege der Grünanlagen, des 
Garagenhofs u. des Hundezwingers, sowie kleinere 
Reparaturarbeiten u. Reinigungen von 
Arbeitsgeräten etc. 
 

3 
Innere Mission/ 
Jakobushaus 

 
1/1 

 
Hausmeisterhelfer/In im Innenbereich, Reinigung 
und ergänzende Hilfe für den Nachschub von 
Verbrauchsgütern im Hygienebereich etc. 
 

4 
Innere Mission/ 
Jakobushaus 

 
1/2 

 

 
Wäschereihelfer/In, Ausgabe von Bettwäsche, 
Handtüchern u. Waschpulver sowie Unterstützung 
anderer Personen bei Bedarf etc. 
 

5 
Innere Mission/ 
Jakobushaus 

 
1/2  

 
Bügelservice: Annahme und Ausgabe von Wäsche 
der Bewohner im Übergangswohnheim.   
 

6 
Innere Mission/ 
Jakobushaus 

 
1/1 

 
Begleitender Dienst und Einkaufshilfe: 
Unterstützung und Begleitung von Bewohnern bei 
Amtsbesuchen, Besichtigungen von Einrichtungen, 
Arztbesuchen. Einkauf von Lebensmitteln und 
Hygieneartikeln, Annahme und Ausgabe an die 
Bewohner. 
(Diese Stelle ist nur für Teilnehmer/innen zu 
besetzen, die nicht im Jakobushaus untergebracht 
sind.) 
 

7 
Innere Mission/ 
Goebenstr. 6  
28209 Bremen 

 
1/2 

 
Bote/ Botin, Kurier-, Zustell- u. Postdienstleistungen 
der Inneren Mission: Verteilung der Botenpost, 
diverse Anlaufstellen in der Innenstadt bei Bedarf.  
 

8  
Innere Mission/ 
Blumenthalstr. 10 
28209 Bremen 

 
2/1 

 
Anziehungspunkt/ Kleiderkammer Helfer/In:  
Fahrdienst, Abholung v. Spenden, Be- u. Entladen, 
Sortieren, leichte Tätigkeiten, Internet-Recherche.  

9 
Innere Mission/ 
Johann-Kraeft-Haus 
Rudolf-Alexander-
Schroeder-Str. 1a,  

 
1/1 

 
Hausmeisterhelfer/In, im Joh.-Kr.-Haus, mit 
Schwerpunkt „Parzelle Krokusweg“. Leichte 
Gartenarbeiten, Rasen-/ Beetpflege, Strauch-/ 



 
 
 
 

Seite 2 von 6 

(Parzelle Krokusweg) Baumschnitt, Pflege des 
Oberflächenentwässerungskanals, Gerätepflege, 
saisonbedingte Arbeiten, fachgerechte Entsorgung, 
Arbeiten n. Weisung des Hausmeisters 
 

10 
Innere Mission/ 
Adelenstift 
Am Heidbergstift 38 
28717 Bremen 

 
1/1 
 

 
Helfer/In in der Kleiderkammer, Annahme, 
Sortieren und Ausgabe von Kleidungsstücken etc. 

11 
Innere Mission/ 
Adelenstift 
 

 
1/2 

 
Helfer/In bei der Wasserausgabe an die Bewohner, 
Listenführung für Verbrauch/ Leergut erforderlich  

12 
Innere Mission/ 
Adelenstift 

 
2/4 
 
 

 
Hausmeisterhelfer/In im Außenbereich, 
ergänzende Pflege der Grünanlagen, Laubarbeiten 
u. Gehwegreinigung, Ausleeren von Müllcontainern 
etc. 
 

13 
Innere Mission/ 
Adelenstift 

 
 
2/2 
 
 

 
Wäschereihelfer/In, Wäsche An- und Ausgabe zu 
bestellten Zeiten; Maschinenbedienung (Waschm. u. 
Trockner), Sortieren der Wäschestücke, kleinere 
Näh/Ausbesserungsarbeiten etc. 
 

14 
Innere Mission/ 
Adelenstift 

 
 
2/2 
 
 

 
Bote/In, Wäsche An- und Ausgabe zu bestellten 
Zeiten; Maschinenbedienung (Waschm. u. Trockner), 
Sortieren der Wäschestücke, kleinere 
Näh/Ausbesserungsarbeiten etc. 
 

15 
Innere Mission/ 
Adelenstift 

 
 
2/2 
 
 

 
BoteIn, Wäsche An- und Ausgabe zu bestellten 
Zeiten; Maschinenbedienung (Waschm. u. Trockner), 
Sortieren der Wäschestücke, kleinere 
Näh/Ausbesserungsarbeiten etc. 
 

16 
Innere Mission/  
Adelenstift 
Friedhof Lesum 
 

 
 
1/1 
 

 
Friedhofspflege, Helfer/In in der Grab- u. 
Geländepflege auf dem Friedhof Lesum.  
Ergänzende Pflege der Grünanlagen, Laubarbeiten 
u. Gehwegreinigung.  
 

17 
Innere Mission/ 
Isenbergheim 
Kornstr. 209 
28201 Bremen  

 

 
1/1 

 
Hausmeisterhelfer/In im Innenbereich, Tätigkeiten 
wie Aufarbeiten von Stühlen, kl. 
Renovierungsarbeiten etc. (Angebot nur für Männer) 
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18 
Innere Mission/ 
Isenbergheim 
 
 
 
 

 
1/1 
 

 
Hausmeisterhelfer im Gartenbereich, Pflege der 
Gartenanlage und des Außengeländes, des Teichs 
etc. (Angebot nur für Männer) 

19 
Innere Mission/  
Isenbergheim  
 

 
1/1 

 
Hol- und Bringdienste.  
Botengänge und Erledigung von kleinen Einkäufen 
etc.  
 

20 
Innere Mission/ 
Isenbergheim 
 

 
1/1 
 

 
Küchenhelfer, unterstützende Tätigkeit am Tresen 
(Auf- und Abdecken, Einsammeln des Geschirrs, 
Ein- und Ausräumen des Geschirrspülers etc. 
(Angebot nur für Männer) 
 

21 
Einzelaußenarbeits-
platz/Innere Mission, 
St. Jakobi-Kirchenge-
meinde: Kirchweg 57, 
28201 Bremen 

 

 
 
1/1 

 
 

 
Küsterhelfer, Aufräumarbeiten im Hof und Garten, 
Bestuhlen bei Veranstaltungen, Reinigung der 
Kirchenräumlichkeiten. 
(Angebot nur für Männer) 
 

22 
Einzelaußenarbeits-
platz/Innere Mission 
Volkmann Str.10, 28201 
Bremen 

 
1/1 

 
Platzwarthelfer der Bezirkssportanlage Süd, 
Anlagenpflege, Reinigung der Sportstätten, Mithilfe 
bei Veranstaltungen 

23 
Innere Mission/ 
Wohnheim  
Parkstr. 119,  
28209 Bremen 

 

 
 
1/1 

 
Hausmeisterhelfer/In für den Außenbereich im 
Wohnheim der Inneren Mission, Psychosoziale 
Hilfen: Pflege der Grünanlagen u. Gebüschpflege, 
Rasenmähen, Laubarbeiten und Gehwegreinigung, 
Zuständigkeit für die Müllcontainer, kl. Renovierungs- 
und Malerarbeiten. 
 

24 
Innere Mission/ 
Altenpflegeheim  
Kirchweg 124-128, 
28201 Bremen 

 
 
1/1 
 

 
Küchenhelfer/In, Mithilfe bei den anfallenden 
Arbeiten in der Küche, wie z.B. Geschirrspüler Ein- 
und ausräumen, wischen 

25 
Innere Mission/ 
Altenpflegeheim  
Kirchweg 124-128, 
28201 Bremen 

 
 
1/1 
 

 
Hausmeisterhelfer/In, Mithilfe bei den anfallenden 
Arbeiten des Hausmeisters, wie z.B. leichte 
Gartenarbeit, saisonbedingte Arbeiten, 
Wohnumfeldpflege, Entsorgung des Abfalls u.a.m.  

26 
Einzelaußenarbeits-
platz/Innere Mission 
Schule In der Vahr 75 
 

 
 
2/1 

 
Hausmeisterhelfer/In, leichte Reinigungsarbeiten 
auf dem Außengelände, Streudienst im Winter, 
Pflege der Grünanlagen, Laubarbeiten, leichtere 
Transportarbeiten (Tisch- und Stuhlabbau etc.) 
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27 
Einzelaußenarbeits-
platz/Innere Mission 
Schule In der Vahr 75 
 

 
 
3/1 

 
Hausmeisterhelfer/In, Reinigungsarbeiten auf dem 
Außengelände, Streudienst im Winter, Pflege der 
Grünanlagen, Laubarbeiten, leichtere 
Transportarbeiten (Tisch- und Stuhlabbau etc.), 
Materialausgabe u.a.m.  
 

28 
Außenarbeitsplatz/ 
Innere Mission 
Grundschule 
Parsevalstr.1-2 
28309 Bremen 

 
2/3 

 
Hausmeisterhelfer/In, leichte Gartenarbeiten: 
Rasenpflege, Strauchschnitt, Laubharken, 
Gerätepflege, saisonbedingte Arbeiten, Entsorgung. 
Innerhalb der Schulgebäude: Vorbereitung der 
Klassenräume, einfache Kleinreparaturen. 

29 
Außenarbeitsplatz/ 
Innere Mission 
Ganztagsschule 
Parsevalstr.1 
28309 Bremen 

 
2/2 

 
Hausmeisterhelfer/In, leichte Garten- u. 
Reinigungsarbeiten: ergänzende Pflege der 
Grünanlagen, Gerätepflege, saisonbedingte 
Arbeiten. Leichte Transport- u. Reparaturarbeiten. 

30 
Außenarbeitsplatz/ 
Innere Mission 
Schule Hemelingen 
An der Brinkmannstr. 
28309 Bremen 

 
1/2 

 
Hausmeisterhelfer/In, leichte Garten- u. 
Reinigungsarbeiten: ergänzende Pflege der 
Grünanlagen, Gerätepflege, saisonbedingte 
Arbeiten. Leichte Transport- u. Reparaturarbeiten. 

31 
Außenarbeitsplatz/ 
Innere Mission 
Schule Hemelingen 
An der Brinkmannstr. 
28309 Bremen 

 
2/1 

 
Schul- und Küchenhelfer/In, unterstützende, leichte 
Tätigkeiten in der Schulküche; Geschirr ein- u. 
ausräumen, Auf- u. Abdecken etc.  
Hol- u. Bringdienst von Materialen, Ausgabe u. Liste 
pflegen, etc. 

32 
Innere Mission  
ProJob gGmbH 
Blumenthalstr. 10 
28209 Bremen 

 

 
 
2/1 

 
Bauhelfer, helfende Tätigkeit auf dem Bau.  
Instandhaltung, kleine Reparaturen, Malerarbeiten. 
  

33 
Hoppenbank e.V./ 
KompetenzCentrum 
 
Sonnemannstr.6, 28239 
Bremen 

 
 
 
2/5 

 
Garten-. und Landschaftsbau ( Gestaltung u. 
Pflege der Anlagen, Gärtnerarbeiten…) 
Haustechnik (Instandhaltung, Reparaturen u. 
Malerarbeiten), Holz- und Bauarbeiten, Einsatz beim 
Rückbau von Gebäuden. 
 

34 
Hoppenbank e.V./ 
KompetenzCentrum 

 
 
3/5 

 
Rückbau v. Gebäuden auf dem JVA-Gelände 
Oslebshausen/ehem. Jugendhaftanstalt Blockland, 
Garten- und Landschaftsbau (Pflege u. 
Bepflanzungen, Pflasterarbeiten etc.), Reinigung von 
Außenflächen: Plätze, Parkplätze, Schulhöfe, 
Gebäudefassaden, Entfernung v. Graffiti, 
Haustechnik 
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35 
Hoppenbank e.V./ 
Teestube 
Fedelören 33/34 
28203 Bremen 

 
 
1/2 
 

 
Gebäudereinigung, helfende Tätigkeit bei der 
Reinhaltung der Teestube im Innen- und 
Außenbereich (Gartencafé bestuhlen, Tische 
säubern etc.) 
 

36 
Hoppenbank e.V./ 
Teestube 
 

 
 
1/1 

 
Botengänge, interner Posttransfer zwischen der 
Geschäftsstelle von Hoppenbank e.V. zu anderen 
Kooperationspartnern, Erledigung von kl. Einkäufen. 

37 
Hoppenbank e.V. 
Haus Fedelhören 
Fedelören 33/34 
28203 Bremen 

 

 
 
2/1 
 

 
Reinigungshilfe - Reinigungstätigkeiten im Haus u. 
i.d. näheren Umgebung des Wohnumfeldes; kl. 
Hilfsdienste wie Papiervernichtung, kl. Einkäufe 
erledigen, Müllereimer der Büros ausleeren etc. 

38 
Hoppenbank e.V./ 
Teestube 
 
 

 
 
2/4 

 
Wohnumfeldverbesserung - Einsatz im 
Wohnviertel Fedelhören / Hbf; Aufsammeln u. 
Entsorgung von Müll, Pflege des Außenbereichs der 
Teestube, Pflege der nachbarschaftl. Beziehungen 
durch regelm. Kontaktaufnahme, Garten- und 
Verschönerungsarbeiten. 

39 
Mauern öffnen e.V. 
Sonnemannstr. 6, 
28239 Bremen 
 
 
 

 
 
2/1 

 
Erstellen von Skulpturen aus Stein, Holz oder Ton 
/Keramik für den öffentl. Raum Bremens. 
Restauration vorhandenen Skulpturen, Entfernen 
von Graffiti. Aufstellen u. Vollenden der 
aufzustellenden Projekte im öffentlichen Raum mit 
Schal- und Betonarbeiten. 

40 
Freundeskreis 
Haus d. Familie e.V. 
Hamburger Str. 61, 
28205 Bremen 
 
 
 

 
 
1/5 

 
Nachbarschaftshilfe - Hausbesuche von älteren 
Menschen im Stadtteil. Freundliche und zuverlässige 
Begleitung bzw. Besuche bei älteren und bedürftigen 
Mitmenschen. Bsp. Spiele oder andere 
Freizeitaktivitäten oder Einkaufshilfe und Begleitung 
bei Terminen etc.  

 
Angebotsübersicht in den  
Fallgruppen: 
 
 
 
Fallgruppe 1 

 
38 
 

 
Fallgruppe 2 
 

 
26 
 

 
Fallgruppe 3 
 

 
6 
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2012-03-31  

                                   
50-1  J. Rösner 

 
 
 
 
  

 
Stand:    März 2012 

 
70 Plätze insgesamt  



Anlage 5 
                      
Fallbeispiel 

 
Anhand eines Fallbeispiels wird beschrieben, 
wie durch eine sozialintegrative Beschäftigung 
auch eine nachhaltige Aktivierung im Alltag 
erreicht werden kann und eine Person unter-
stützt werden kann, sich zu stabilisieren. 
Die Person in diesem Beispiel lebt mit einer 
chronischen Alkoholerkrankung dauerhaft in 
einem Wohnheim der Inneren Mission. Der 
Mann hat das Rentenalter bald erreicht und 
wird aller Voraussicht nach nicht mehr alleine 
wohnen und für sich selbst umfassend sorgen 
können. Er erhält Hilfe zum Lebensunterhalt 
als dauerhafte Leistung in der vollstationären 
Wohneinrichtung (§ 27 b SGB XII).  
Der Lebenslauf zeichnet einen bewegten Wer-
degang. Die Hauptschule wurde mit Abschluss 
beendet, es wurde jedoch keine Berufsausbil-
dung absolviert. Über Jahre wechselten Jobs 
und Hilfsarbeiten, beispielsweise im Hafen, auf 
dem Bau, in der Gastronomie und als Fernfah-
rer. So arbeitete der Mann sein Berufsleben 
lang in verschiedensten Bereichen, ohne dass 
es in diesen Zeiträumen längere Phasen von 
Arbeitslosigkeit gab. Er hatte im Grunde immer 
eine Beschäftigung, musste sich jedoch oft-
mals durch verschiedene widrige Bedingungen 
hindurchkämpfen. Nach eigener Aussage sei 
es für ihn aber zu jeder Zeit eine Selbstver-
ständlichkeit gewesen, sich stets um Arbeit zu 
bemühen und durchgehend beschäftigt zu 
sein, um keine fremde Unterstützung in An-
spruch nehmen zu müssen.         
Mit der Zeit ist die Ehe des Mannes in die Brü-
che gegangen und es kam zur endgültigen 
Trennung. Diese Krise betäubte der Mann 
vermehrt mit Alkohol. Er habe schon vorher 
regelmäßig Alkohol getrunken, was bis dahin 
zwar einen grenzwertigen Charakter hatte, 
jedoch in den Milieus, in denen der Mann ar-
beitete durchaus zum Alltag gehört habe. Ins-
besondere berichtet er von der Arbeit im Hafen 
und den Tätigkeiten auf dem Bau, wo Alkohol-
genuss damals unter seinen Kollegen beinahe 
selbstverständlich und alltäglich gewesen sei. 
Mit der Gewöhnung an diesen Konsum kam in 
Krisenzeiten nach der Trennung von seiner 
Frau der Absturz in einen harten, täglichen 
Alkoholkonsum der über Jahre anhielt. Es 
begann ein Kreislauf aus Jobverlusten und 
daraus resultierendem noch stärkerem Alko-
holkonsum. Zwischenzeitlich gelang es dem 
Mann immer wieder in stabileren Phasen we-
niger und kontrolliert zu trinken, so dass er 
auch in der Folgezeit regelmäßig neue Be-
schäftigungen fand und auch antreten konnte. 
Er war jedoch nicht mehr in der Lage gänzlich 
mit dem Trinken aufzuhören, weshalb er neu 
erlangte Arbeit wiederholt verlor. Aus dieser 
Abwärtsspirale fand er keinen Ausweg mehr.   

Der langjährige, starke Alkoholkonsum hat 
schwere gesundheitliche Auswirkungen, z.B. 
bleibende Organschädigungen, hervorgerufen. 
Entgiftungen und Therapien wurden wiederholt 
abgebrochen und Abstinenzphasen sind von 
dem Mann z.T. nur kurz durchgehalten wor-
den. Mit dem Verlust seiner Wohnung und der 
drohenden Obdachlosigkeit wurde er zunächst 
im Übergangswohnheim der Inneren Mission 
aufgenommen und betreut. Es wurde jedoch 
bald deutlich, dass eine selbständige Lebens-
führung für den Mann voraussichtlich nicht 
mehr möglich sein wird. 
Mit dem Umzug in die vollstationäre Wohnein-
richtung Isenbergheim in der Bremer Neustadt 
erhielt der Mann einen dauerhaften Wohn-
heimplatz.  Das Isenbergheim bietet älteren, 
männlichen Bewohnern neben einem eigenen 
Zimmer (35 Plätze) und geregelten Mahlzeiten 
einen bewohnergerechten Tagesablauf, so 
dass für die elementaren Grundbedürfnisse 
gesorgt ist. Regelmäßige Arztvisiten im Haus 
decken die nötige gesundheitliche Versorgung 
der Bewohner ab. Alle Bewohner des Isen-
bergheimes sind chronisch alkoholkranke 
Männer. Einige leben abstinent, während an-
dere Bewohner weiterhin trinken. Hier gilt als 
Hausregel, dass der Konsum auf dem eigenen 
Zimmer und in „sozialverträglichem Maß“ ge-
duldet wird. Dies bedeutet, dass Ausfälle und 
verbal sowie körperlich aggressives Verhalten 
dauerhaft nicht akzeptiert werden. Die Bewoh-
ner legen selbst Wert auf einen guten Umgang 
im gemeinsamen Miteinander, was überwie-
gend gut funktioniert.  
Im täglichen Zusammenleben wird auf eine 
sinnvolle Tagesstrukturierung Wert gelegt. 
Dem hier vorgestellten Mann ist es weiterhin 
wichtig seinen Tagesablauf auslastend zu 
gestalten, weshalb er stets freiwillige Aufgaben 
im Heim übernahm und beispielsweise im Gar-
ten dem Hausmeister helfend zur Hand ging.  
Die Teilnahme an dem sozialintegrativen Tä-
tigkeitsangebot eröffnet ihm – neben weiteren 
Bewohnern des Heimes – die Möglichkeit, eine 
bestimmte Tätigkeit dauerhaft und regelmäßig 
zu übernehmen und hierfür eine finanzielle 
Aufwandsentschädigung zu erhalten. Viel 
wichtiger aber ist für ihn die Tatsache, das 
Gefühl zu haben, gebraucht zu werden und 
eine regelmäßige Aufgabe zu besitzen, für die 
er sich verantwortlich fühlt. Mit dieser Aktivie-
rung ist ein tägliches Ziel vorhanden, welches 
regelmäßig eingehalten werden muss. Der 
Mann ist im Gartenbereich als Hausmeisterhel-
fer eingesetzt und hat hier feste Aufgaben, die 
er zu erledigen hat. Morgens bespricht der 
Hauswart die anliegenden Aufgaben mit dem 
Mann, die er mittlerweile sehr selbständig im 
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Blick hat und eigene Vorschläge einbringt, was 
am ehesten zu tun sei. Ein privates Anliegen 
ist es dabei für den Mann, die Enten aus dem 
Gartenteich zu verscheuchen, da diese den 
Garten und die Terrasse verschmutzen wür-
den. Hier hat sich aus Sicht der weiteren 
Heimbewohner eine besondere Beziehung 
entwickelt, denn es wird amüsiert berichtet, 
dass der Mann im Grunde genommen gar 
nicht mehr ohne die Enten könne und wolle. 
Außerdem kann er sich bei den Enten verbal 
auslassen und kommt anschließend wesentlich 
ausgeglichener in die Gruppe zurück. 
Als regelmäßige Tätigkeiten sind dem Mann 
u.a. das Rasenmähen, Gebüsch- und Hecken-
pflege, Hoffegen sowie die Müllentsorgung fest 
übertragen worden. Neben diesen Tätigkeiten, 
die die Person selbständig und sehr zuverläs-
sig im Blick hat, hilft er bei Bedarf dem Haus-
wart bei weiteren Tätigkeiten, die gemeinsam 
verrichtet werden. Durch den Einsatz werden 
Verbindlichkeiten wie z.B. Pünktlichkeit und 
das Einhalten von Absprachen trainiert. Dar-
über hinaus betätigt er sich körperlich mehrere 
Stunden am Tag und erfährt so eine regelmä-
ßige Auslastung, die ihm lt. eigener Aussage 
sehr gut tut. Ohne das Beschäftigungsange-
bot, berichtet er, wüsste er nicht, was er täglich 
mit seiner Zeit anfangen sollte und wäre ver-

mutlich stark gefährdet sich einem hemmungs-
losen, harten Alkoholkonsum hinzugeben. Es 
wird von Betreuerseite aus bestätigt, dass die 
regelmäßige Betätigung den Bewohner ein-
deutig davon abhalte vermehrt zu trinken.  
So ist die nachhaltige Aktivierung durch die 
Maßnahme ebenfalls als Erfolg zu bewerten: 
Es kann bei einigen Personen aufgrund des 
fortschreitenden Verfalls gar nicht mehr als Ziel 
formuliert werden, komplett mit dem Trinken 
aufzuhören, eine Therapie zu machen und 
abstinent zu leben, sondern es muss und kann 
als Erfolg angesehen werden, wenn eine Per-
son es schafft, weniger zu trinken und so eine 
höhere Lebensqualität erlangt. Indem die Per-
son in der Lage ist, sich anderen Aktivitäten zu 
widmen und sogar einer sinnstiftenden Tätig-
keit nachzugehen, steigert sie ihr eigenes 
Selbstwertgefühl und trägt aufgrund des redu-
zierten Konsums zu einer besseren individuel-
len gesundheitlichen Situation bei. Dies wie-
derum senkt über einen längeren Zeitraum in 
erheblichem Maße finanzielle Kosten im Ge-
sundheitsbereich.  
Der Mann berichtet, dass er sehr dankbar um 
die Existenz solcher niedrigschwelliger Ar-
beitsangebote ist und lässt verlauten, dass er 
auch bei Erreichen des Rentenalters gerne in 
diesem Rahmen weiterarbeiten würde.  
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Anlage 7 

 

Bericht zum Verlauf des Modellprojektes 

"Aktivierende und tagesstrukturierende  
Betätigungsmöglichkeiten gem. § 11(3) SGB XII 

für  Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten 
gem. Kap. 8 SGB XII sowie  

für LeistungsempfängerInnen gem. Kap.3 und 4 SGB XII" 
 
 
VerfasserInnen 
 

Erstfassung: Inge Backhaus-Bartels SfSKJF 
 Petra Badenhop AfSD 
 Janes Rösner Werkstatt Bremen 

Fassung 22.06.12: Ralf Werkmeister SfSKJF 
 Petra Badenhop SfSKJF 
 Janes Rösner Werkstatt Bremen 

 
 
 
 
 
Nicht Gegenstand dieses Berichtes sind aktivierende Leistungen für psychisch kranke und 
suchtkranke Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII. Die Zuständigkeit für die Ausgestal-
tung und Pflege der Maßnahme sowie für die Berichterstattung hierüber obliegt der Senato-
rin für Bildung, Wissenschaft und Gesundheit bzw. dem Gesundheitsamt. 
Der entsprechende Bericht ist nachrichtlich als Anlage 6 beigefügt. 
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Auftrag  
 
Am 6. Mai 2010 wurden in der städtischen Deputation für Soziales, Jugend, Senioren 
und Ausländerintegration die Fachpositionen i. Sa. "Aktivierende Hilfen gem. § 11(3) 
SGB XII – Sozialintegrative Tätigkeiten für besondere Zielgruppen – Umsetzung des 
Verfahrens" verabschiedet. (Lfd. Nr. 215/10) Es wurde vereinbart, aktivierende und 
tagesstrukturierende Betätigungsmöglichkeiten gem. § 11(3) SGB XII für Menschen 
mit besonderen sozialen Schwierigkeiten gem. Kap. 8 SGB XII sowie für Leistungs-
empfänger gem. Kap.3 und 4 SGB XII als präventive Maßnahme zunächst für einen 
Zeitraum von 18 Monaten (1.1.2010 bis 30.6.2011) zu erproben und anschließend 
darüber zu berichten. 
 

Zielsetzung  
 

Sozialpolitische Zielsetzung  
 
Aus sozialpolitischer Sicht ist die Ausgestaltung der Maßnahmen zu § 11(3) SGB XII 
zielführend, weil  
• durch Anleitung und Qualifizierung die Selbstwerterfahrung und die positiv soziale 

Stabilisierung der Teilnehmerin/des Teilnehmers gefördert wird;  
• die Betätigung lernhaltig organisiert ist und neben der sozialen Kompetenz auch 

die Erfahrung der eigenen Fähigkeit/Begrenzung ermöglicht;  
• die Betätigung dem Erhalt oder der Stärkung von  Selbsthilfekompetenz dient; 
• durch den Erwerb von Fertigkeiten und sozialer Kompetenz eine Freilegung der 

Ressourcen erfolgt;  
• das Angebot der Entzerrung und Beruhigung von öffentlichen Treff- und  Brenn-

punkten beitragen kann.   

Zielsetzung des Sozialhilfeträgers 
 
Das Angebot von Tätigkeiten gem. § 11(3) SGB XII liegt im besonderen Interesse 
des Sozialhilfeträgers,  
• da integrativ wirkende Betätigung das Erfordernis weiterführender Hilfen verhin-

dern  oder verzögern und somit den Einstieg in Hilfen/Produkte mit höheren Kos-
ten vermeiden hilft; stationäre Aufenthalte  oder Betreuungen in ambulanten 
Maßnahmen flankiert und verkürzt werden können; 

• da im Prozess der Betätigung Fähigkeiten freigelegt und weiterentwickelt werden 
können, bis hin zu einem möglichen Wechsel in den allgemeinen Arbeitsmarkt.  
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Umsetzungsrahmen 
Maßgeblich ist die "Fachliche Weisung zu § 11(3) SGB XII" i. d. F. vom 10.2.10, die 
nach der Entscheidung zur Projektverlängerung überarbeitet und optimiert werden 
wird.  

Fallgruppen 
 
Das Anforderungsprofil von Betätigungsmöglichkeiten gem. § 11 (3) SGB XII ist be-
darfsentsprechend unterschiedlich ausgestaltet und in Fallgruppen gegliedert: 
 
Fallgruppe 1 (Helfende Hände) 
Dieser Fallgruppe werden LeistungsempfängerInnen zuordnet, die neben der tages-
strukturierenden Maßnahme leichte verantwortungsvollere Aufgaben übernehmen 
können, um ihr Selbstwertgefühl zu stärken. Diese Tätigkeit soll täglich durchschnitt-
lich 3 Stunden nicht übersteigen. Nach 6 Monaten wird durch die Hilfeplankonferenz 
geprüft, ob ein Wechsel in Fallgruppe 2 angezeigt ist. Aufgrund der tagesstrukturie-
renden Schwerpunktsetzung ist ein Zugang zu Fallgruppe 1 unabhängig vom gesetz-
lichen Renteneintrittsalter möglich. 
 
Fallgruppe 2 (Miteinander lernen) 
Zur Verbesserung der sozialen Kompetenz und Interaktionsmöglichkeiten soll eine 
Tätigkeit in einer werkstattähnlichen und lernhaltigen Arbeitsorganisation für durch-
schnittlich 6 Stunden täglich erfolgen. Eine für den Einzelfall sinnvolle Altersbegren-
zung ist bei Aufnahme der Tätigkeit festzulegen. 
 
Fallgruppe 3 (Orientierung zum Wechsel) 
Dieser Fallgruppe werden Personen zugeordnet, die die Anforderungen zur Vorberei-
tung eines Wechsels vom Leistungssystem des SGB XII in das Leistungssystem des 
SGB II erfüllen. Die Tätigkeiten sind auf täglich durchschnittlich 6 Stunden in einem 
Gesamtzeitrahmen von 2 Jahren vorgesehen. Das Eintrittsalter wird auf 60 Jahre 
begrenzt. 
Die Fallgruppe 3 ist gleichfalls offen für Rückkehrer aus dem Leistungssystem des 
SGB II. 
 
 
Maßgeblich für die Zuweisung zu den drei Fallgruppen ist der individuelle Bedarf hin-
sichtlich einer tagesstrukturierenden Unterstützung und professionell begleiteten Be-
tätigung. Ausschlaggebend ist, ob über Tagesstruktur und Tätigkeit ein Beitrag zur 
Normalisierung der Lebenslage erfolgen kann. Allein die Möglichkeit eines Hinzuver-
dienstes ist nicht maßgeblich.  
 
Umfängliche Leistungsbeschreibungen der Fallgruppen liegen vor und können bei 
Bedarf angefordert werden.  
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Antrags- und Einsatzverfahren 
 

Das Antrags- und Einsatzverfahren im Zusammenwirken zwischen  
• dem Amt für Soziale Dienste 
• der Werkstatt Bremen 
• den Trägern der Einsatzstellen 
• den MaßnahmeteilnehmerInnen 
ist in der Anlage 1 beschrieben.  
 

 

Auswertung der Projektlaufzeit 1.1.2010 – 31.3.2012 
Mitteleinsatz und Wirksamkeit 

Die Anschläge für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 betrugen jeweils € 254.300, für 
die Haushaltsjahre 2012 und 2013 sind je € 250.000 angemeldet. 

Wegen noch nicht beseitigter Probleme bei der Ausgabenbuchung werden die Jah-
resausgaben mit 100 T. € eingeschätzt. Perspektivisch ist von höheren Ausgaben 
durch verstärkte Bekanntmachung und in deren Folge verstärkter Inanspruchnahme 
auszugehen.  
       
Eine umfangreiche Datenerhebung, aus der der folgende Auszug stammt, ist als An-
lage 2 beigefügt.  
Daten Ermittelte Werte Anmerkungen 
Zuweisungen 
 

Gesamt:        62 P. 
 

Es liegen weitere Anträge vor,  
Akquise läuft, Beginn mögl. bald. 

 Aktuell aktiv:     39 P. 
 

 

 Abbrüche bisher:   18 P. 
 

 

 Wechsler SGB II:    5 P.  
+ 1 P.  

im April 2012 

 

Fallgruppen 
 

Fallgruppe 1  
„Helfende Hände“:     

41 P. 
 

bis 3,0 Std./tägl. 
 

 Fallgruppe 2  
„Miteinander lernen“:  

20 P. bis 6,0 Std./tägl. (innerhalb Gruppe)  

 Fallgruppe 3  
„Orientierung zum Wechsel“: 

1 P. bis 6,0 Std./tgl. (SGB II anvisiert) 
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Die Auswertung der Datenerhebung lässt u. a. folgende Schlussfolgerungen zu: 
1. Das Angebot wird überwiegend von Männern in Anspruch genommen. 
2. Das Angebot wird überwiegend in der Altersgruppe ab 50 J. in Anspruch ge-

nommen. (Durchschnittsalter = 56,5 J.) 
3. Das Angebot wird überwiegend von stationär Betreuten in Anspruch genom-

men, davon zum Großteil von Bewohnern der beiden Dauerwohneinrichtungen 
Adelenstift und Isenbergheim. 

4. Der Einsatz erfolgt überwiegend in Fallgruppe 1. 
5. Sehr selten kommt es zum Wechsel der Fallgruppe. Grund: Angst der Teil-

nehmer vor dem damit verbundenen Wechsel der Einsatzstelle. (Siehe hierzu: 
Optimierungsvorschläge.) 

6. Jede/r TeilnehmerIn weist durchschnittlich zwei psychosoziale Belastungsfakto-
ren auf. Die TeilnehmerInnen verfügen außerdem über keine soziale Bindung 
im engeren Sinn. 

 
1. und 3. stehen in unmittelbarem Zusammenhang. 
 
Zu 3.: 
In diesen Fällen werden die aktivierenden Leistungen gem. § 11(3) SGB XII zusätz-
lich erbracht. Aktivierende Leistungen zur gezielten, wenn auch schrittweisen Heran-
führung an die Anforderungen einer regelmäßigen Betätigung sind nicht Bestandteil 
der Leistungsbeschreibungen der Betreuungsträger bzw. der Leistungsentgelte gem. 
Kap. 10 SGB XII. Auch wenn es sich hierbei nicht um Kap. 8 - Betreuungseinrichtun-
gen handelt, sind die BewohnerInnen dem Personenkreis gem. Kap. 8 SGB XII zu-
gehörig. Der Zugang von BewohnerInnen von Dauerwohnheimen zu Maßnahmen 
gem. § 11(3) SGB XII kann kritisch gesehen werden, da eine Aktivierung im Einzelfall 
zu keinen finanziellen Entlastungseffekten führen wird. Allerdings ist ein Auftrag der 
Dauerwohnheime auch die Verhinderung von Verschlimmerung. 
 

Fazit/Kommentierung: 

Die Zielgruppe mit besonderen sozialen Schwierigkeiten gem. Kap. 8 SGB XII wird 
von der Aktivierungsmöglichkeit gem. § 11(3) SGB XII erreicht.   
 
Im Verlauf des Modellversuchs wurde die geplante Nutzung der Fallgruppe 1 leicht 
überschritten; in den Fallgruppen mit höherer Anforderung, insbesondere bei Fall-
gruppe 3 lag die Nutzungsrate unter dem Planwert.  

Eine Überführung von Fällen in den Rechtskreis des SGB II erzeugt eine Entlastung 
der Sozialhilfeleistungen. Der Statuswechsel von der Erwerbsunfähigkeit in die Er-
werbsfähigkeit im Sinne des SGB II ist im Regelfall damit verbunden, dass der/die 
Betreffende in Arbeits- oder Beschäftigungsmaßnahmen eingebunden ist. Die för-
dernden und fordernden Impulse solcher Maßnahmen ebnen den Weg in eine  
selbstbestimmte Lebensnormalität. 
Eine Überführung ins SGB II ist in 5 Fällen erfolgt! Es wird deutlich, dass eine Hinfüh-
rung in den Rechtskreis des SGB II über eine aktivierende Betätigung möglich ist. 
Aus Sicht der mit der Durchführung des Modellversuches befassten Fachkräfte eig-
net sich eine Betätigung gem. § 11(3) SGB XII als Erprobungs- und Vorschaltmaß-
nahme für diejenigen Personen, in denen eine Erwerbsfähigkeit unter den Bedingun-
gen des allgemeinen Arbeitsmarktes (noch) nicht festgestellt werden kann.  
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Eine wesentliche Intention des Modellversuches zur Umsetzung von Maßnahmen 
gem. § 11 (3) SGB XII  war 
 
1. die soziale und emotionale Stabilisierung der TeilnehmerInnen durch Einbin-

dung  in einen Selbstwert stiftenden sozialen Rahmen, der niedrigschwellige 
Beratung im Bedarfsfall einschließt. Es gilt, Menschen zu unterstützen und in 
Gemeinschaften einzubinden, bevor sie in Not geraten und/oder erhebliche – 
auch kostenwirksame – Probleme entwickeln; 

2. die Aktivierung von stationär oder ambulant betreuten  Menschen durch Freile-
gung von Ressourcen, nach Möglichkeit unter Wahrung des 2-Milieu-Prinzips. 

  
Erreicht wurden in der Hauptsache Betreute gem. Kap. 8 SGB XII bzw. BewohnerIn-
nen der Dauerwohneinrichtungen Adelenstift und Isenbergheim. 9 TeilnehmerInnen 
wurden weder ambulant noch stationär betreut.  
 

 

Optimierungen  
 
Umsetzung des Präventionsauftrages  
(Vermeidung kostenwirksamer Betreuungsmaßnahmen) 
 
Die potentielle Überführung des Modellversuches in eine stetige Maßnahme hängt  
u.a. davon ab, ob und wie die Akquirierung von LeistungsempfängerInnen in prekä-
ren Lebenslagen systematisch verbessert werden kann.  
Der bisher übliche Weg der Vermittlung des neuen Angebotes und Verfahrens in den 
hierfür vorgesehenen Gremien des Amtes für Soziale Dienste (Fachkonferenz Sozia-
les) sowie der amtsinternen Veröffentlichung der maßgeblichen fachlichen Weisung 
hat nicht zu der gewünschten Akquirierung von Menschen außerhalb des Hilfesys-
tems gem. Kap. 8 SGB XII geführt.  
Für Leistungsberechtigte nach dem 8. Kap. SGB XII sind die Zentralen Wirtschaftli-
chen Hilfen (ZWH) zuständig. Die MitarbeiterInnen der ZWH sowie die "unter einem 
Dach" mit ihnen kooperierenden MitarbeiterInnen der Beratungsstellen der Inneren 
Mission und des Vereins Bremische Straffälligenbetreuung informieren ihre Klientel 
gezielt über das Maßnahmeangebot und händigen den Flyer der Werkstatt Bremen 
aus. (Anlage 3)   
Bei der Entwicklung des Verfahrens wurde nicht ausreichend bedacht, dass ein sol-
cher persönlicher Kontakt zwischen SozialhilfeempfängerInnen und den Fachkräften 
des Sozialdientes Wirtschaftliche Hilfen in den Sozialzentren eingeschränkt ist, da 
laufende Leistungsgewährungen im Rahmen der Kapitel 3 und 4 SGB XII in der Re-
gel mittels Technikeinsatz per Überweisung erfolgen.  
Hier gilt es Methoden zu entwickeln, geeignete MaßnahmeteilnehmerInnen zu inte-
ressieren, um sie umfassend zu beraten zu können. 
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Controlling  und Evaluation 
 
Die Schwierigkeiten bei der korrekten Zuordnung von Mittelabflüssen konnten wäh-
rend des Modellversuches nicht ausgeräumt werden. 
Im Rahmen der Projektverlängerung bzw. Verstetigung der Maßnahme ist eine kor-
rekte Ausgabenbuchung über das Programm OpenPROSOZ sicherzustellen. 
 

Änderungen im Verfahrensablauf 
 
Nach den vorliegenden Erfahrungen mit dem Modellversuch ist das bisher entwickel-
te Konzept durch Modifizierungen optimierbar:  
  
Öffnung der Einsatzstelle für verschiedene Fallgruppen 
Gem. der bisherigen Vorgaben waren für die Fallgruppen 1 und 2 unterschiedliche 
Einsatzstellen vorgesehen. Die Praxis hat jedoch gezeigt, dass ein Wechsel von der 
Fallgruppe 1 in die Fallgruppe 2 bzw. ein nochmaliger Neubeginn in einem Betäti-
gungsfeld der Fallgruppe 2 für die TeilnehmerInnen eine erhebliche Hürde darstellt. 
Zukünftig sollte die Betätigung sowohl für die Fallgruppe 1 wie auch für die Fallgrup-
pe 2  in einer Einsatzstelle möglich sein, sofern die Aufgabenstellung für den/die 
TeilnehmerIn erkennbar unterschieden ist. Es sind Unterscheidungsparameter zu 
entwickeln. 
 
Außenarbeitsplätze 
Die meisten Einsatzmöglichkeiten sind im handwerklichen Bereich angesiedelt; ge-
folgt von Hilfsdiensten im Innenbereich. Sehr gefragt waren auch Außenarbeitsplät-
ze; Außenarbeitsplätze – zumeist Einzelarbeitsplätze – sprechen für das 2-
Milieuprinzip; sie ermöglichen und fordern Selbstorganisation und eine gewisse Un-
abhängigkeit.   
Bei der Weiterentwicklung von Einsatzstellen sollten Einzelarbeitsplätze besonders 
berücksichtigt werden; damit einhergehend ist auch das Spektrum der Einsatzmög-
lichkeiten zu verbreitern.   
 
Konkretisierung  der Einsatzstellen 
Es hat sich in der Praxis gezeigt, dass Einsatzmöglichkeiten für potentielle Teilneh-
merinnen und Teilnehmer zu abstrakt beschrieben waren. Hier ist seitens der Träger 
auf möglichst genaue Beschreibung der Einsatzstelle zu achten. Außerdem ist be-
sonders darauf hinzuweisen, in welchem Milieu die Einsatzmöglichkeit angeboten 
wird.   
 
Eine Übersicht der Einsatzstellen mit Fallgruppen und Tätigkeiten ist als Anlage 4 
beigefügt. 
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Änderungen mit finanziellen Auswirkungen  
 
Beständigkeitsprämie 
 
Aus Sicht der Koordinierungsstelle in der Werkstatt Bremen, der zuständigen Mitar-
beiterInnen der Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen sowie der Träger 
und anderer Fachkräfte wäre eine Verstärkung des Leistungsanreizes und damit ver-
bunden eine positive Verstärkung von Lernbereitschaft, Verbindlichkeit und Stetigkeit 
sinnvoll. Es wird daher vorgeschlagen, nach Ablauf einer Orientierungs- und Bewäh-
rungsphase eine Beständigkeitsprämie zu gewähren. 
Der Vorschlag ist zu konkretisieren (Höhe der Prämie, Anspruchsvoraussetzungen 
etc.). 
 

Verstetigung des Projektes 
 
Verlängerung des Modellversuches 
Eine mögliche Verstetigung des Projektes ist vor dem Hintergrund weiterer Erfah-
rungswerte zu entscheiden. Es wird eine weitere Modellphase unter Einbeziehung 
der genannten Optimierungsansätze für den Zeitraum bis zum 31.12.2013 vorge-
schlagen.  
 
Bereitstellung von  Haushaltsmitteln 
Haushaltsmittel sind für den Doppelhaushalt 2012/2013 in Höhe von je € 250.000 
beschlossen. 
 
Beständigkeitsprämie 
Die Einführung einer Anreizprämie ist  im Rahmen der vorgesehen Mittel darstellbar.  
 
Finanzierung der Koordinierungsstelle  
Die Finanzierung der Koordinierungsstelle der Werkstatt Bremen in Höhe von zurzeit  
insgesamt € 15.000 (incl. Sachkostenanteil in Höhe von € 4.500) ist für 2012 sicher-
gestellt und für 2013 sicherzustellen. Die Finanzierung ist im Rahmen der vorgese-
hen Mittel darstellbar.   
 
Anlagen: 

1 Antrags- und Einsatzverfahren 
2 Statistische Datenerhebung 1.1.2010 – 31.3.2012 
3 Flyer der Werkstatt Bremen 
4 Übersicht über Einsatzstellen und Tätigkeiten 
5 Fallbeispiel 
6 Bericht "Aktivierende Hilfen gem. § 11(3) SGB XII – 2 Jahre Zuverdienstbe-

schäftigung in Bremen" 
 


